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Index

14/01 Verwaltungsorganisation

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §447;

ASVG §448;

BMG §13;

Rechtssatz

Der Abschluss von Pachtverträgen gehört nicht zu jenen Angelegenheiten, hinsichtlich derer Beschlüsse der

Verwaltungskörper gemäß § 447 ASVG zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers für soziale

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz bedürfen. Derartige Beschlüsse unterliegen jedoch nach Maßgabe

der §§ 448f ASVG der Aufsicht des Bundesministers.
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